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Änderung der Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) 
unter Bezugnahme auf Feststellungen des Paul-Ehrlich-Instituts bzw. des 
Robert- Koch-Instituts und ihre Auswirkung auf die Kontrolle der 3G-
Regeln 
 
 
§ 2 Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) ist zu Beginn des Jahres 
abgeändert w orden (vgl. hierzu die Rundschreiben vom 13. Januar 2022 (GFLV Nr. 
24/22) sow ie vom 17. Januar 2020 (GFLV Nr. 31/22). Das Bundesministerium für Ge-
sundheit (BMG) hat hierdurch insbesondere neue Regeln zu zum Impf- und Genesenen-
nachw eis sow ie die Quarantäne-Regelungen für geimpfte und genesene Personen ge-
schaffen. 
 
I. Blankettverweisung auf den Websites des Robert-Koch-Instituts bzw. des Paul-

Ehrlich-Instituts 
 
Durch die Änderung der SchAusnahmV w ird der Kerngehalt der bisherigen Regelung an 
nachgeordnete Behörden – nämlich das Robert-Koch-Inst itut und das Paul-Ehrlich-Inst itut 
– delegiert. Diese haben am 15. Januar 2022 höhere Anforderungen an den Genese-
nennachw eis bzw . Impfnachw eis über einen vollständigen Impfschutz aufgestellt .  
 
Die Berücksichtigung der in § 2 SchAusnahmV angelegten Vorgaben führen in der be-
trieblichen Praxis bei der nach § 28 b Abs. 1 und 3 IfSG vorzunehmenden Nachw eiskon-
trolle beim Betreten der Arbeitsstätten zu erheblichen Anw endungsproblemen. Dies liegt 
nicht zuletzt daran, dass die Vorschrif t  auf rechtlich zumindest bedenkliche Art und 
Weise auf die Beachtung der jew eiligen Vorgaben des Paul-Ehrlich-Inst ituts bzw . des 
Robert-Koch-Inst ituts hinw eist, die diese tagesaktuell auf ihren Websites veröffentlichen. 
Es ist jedenfalls fraglich, ob diese beiden nachgeordneten Behörden hierdurch über eine 
hinreichende Rechtssetzungskompetenz verfügen und die Aufstellung der Vorgaben auf 
ihren Websites dem verfassungsrechtlich in Art. 20 GG verbrieften Bestimmtheitsgebot 
entspricht. Danach müssen nicht nur gesetzliche Eingriffsermächtigungen dem Be-
st immtheitsgebot, sondern auch die Verordnungsermächtigungen nach Art. 80 Abs. 1 
Satz 2 GG genügen. Da das Gesetz Inhalt, Zw eck und Ausmaß der erteilten Ermächt i-
gung bestimmen muss, bedarf es einer bestimmbaren Notw endigkeit  für den Erlass ge-
setzlicher Regelungen. Diese ist u.E. vorliegend ggf. nicht gew ährleistet. 
 
Auf der Bundesebene sind die zuständigen Ministerien (BGM, BMAS und BMJV) von den 
Vertretern der Wirtschaft auf die Schw ierigkeiten bei der Umsetzung der neuen Regeln 
sow ie die Zw eifel an der Rechtmäßigkeit  des Normsetzungsverfahrens hingew iesen 
w orden.  
 
Gleichwohl w erden die Unternehmen in der betrieblichen Praxis die Regelungen der 
SchAusnahmV sow ie die behördlichen Vorgaben des Paul – Ehrlich Inst ituts bzw . des 
Robert – Koch – Inst ituts zunächst bei der Umsetzung der 3 G – Regeln zu beachten 
haben.  
 
 
 
 
 
II. Auswirkungen der neuen Regeln auf die 3G-Kontrollen im Betrieb 
 
Beschäft igte dürfen infolgedessen die Arbeitsstätte nur mit einem gült igen Impf -, Gene-
senen- oder Testnachw eis betreten. Arbeitgeber sind verpf lichtet, die Einhaltung der 
Verpflichtungen nach § 28 b Abs. 1 S. 1 IfSG durch Nachw eiskontrollen täglich zu 
überwachen und regelmäßig zu dokumentieren (§ 28 b Abs. 3 S. 1 IfSG). Die Gült igkeit 
des Testnachw eises muss zum Zeitpunkt der betrieblichen Zugangskontrolle gegeben 
sein (so das BMAS in seinen FAQ unter 1.1.12 – Stand 3. Januar 2022). 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Eingriffserm%C3%A4chtigung
https://de.wikipedia.org/wiki/Verordnungserm%C3%A4chtigung
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_80.html
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Nach § 28 b Abs. 1 IfSG dürfen Beschäft igte ihre Arbeitsstätten, in denen physische 
Kontakte von Arbeitgebern und Beschäft igten untereinander oder zu Drit ten nicht ausge-
schlossen w erden können, nur betreten, w enn sie  
 

a. einen Impfnachw eis,  
b. einen Genesenennachweis  

oder  
c. einen Testnachw eis im Sinne des § 2 Nr. 3, Nr. 5 oder Nr. 7 der COVID-19-

SchAusnahmV  
 
in der jeweils geltenden Fassung mit sich führen, zur Kontrolle verfügbar halten oder bei 
dem Arbeitgeber hinterlegt haben. 
 
Beschäft igte dürfen infolgedessen die Arbeitsstät te nur mit einem gült igen Impf-, Gene-
senen- oder Testnachw eis betreten. Arbeitgeber sind verpf lichtet, die Einhaltung der 
Verpflichtungen nach § 28 b Abs. 1 S. 1 IfSG durch Nachw eiskontrollen täglich zu 
überwachen und regelmäßig zu dokumentieren (§ 28 b Abs. 3 S. 1 IfSG). Die Gült igkeit 
des Testnachw eises muss zum Zeitpunkt der betrieblichen Zugangskontrolle gegeben 
sein (so das BMAS in seinen FAQ unter 1.1.12 – Stand 3. Januar 2022). 
 
Bei geimpften Personen muss das Vorhandensein eines gült igen Nachw eises zw ar nur 
einmal erfasst und dokumentiert w erden (so das BMAS in seinen FAQ unter 1.1.13 – 
Stand 3. Januar 2022). Da durch die Änderungen des § 2 SchAusnahmV i.V.m. mit den 
neuen Vorgaben des Paul-Ehrlich-Inst ituts bzw . des Robert-Koch-Inst ituts die Anforde-
rungen an einen vollständigen Impfschutz bzw . einen hinreichenden Genesenenstatus 
geändert worden sind, dürfte die Überprüfung des Gült igkeit  der jeweiligen Nachw eise 
geboten sein. Gleiches gilt  grundsätzlich auch für genesene Personen, w obei Arbeitgeber 
hierbei bei den Genesennachw eisen das Ablaufdatum von Genesenennachw eisen doku-
mentieren konnten (so das BMAS in seinen FAQ unter 1.1.13 – Stand 3. Januar 2022). 
 
III. Inhalt der neuen Regeln nach der SchAusnahmV  
 
Durch die Änderung der Regelung in § 2 Nr. 3 und Nr. 5  SchAusnahmV und den im 
Anschluss hierzu getroffenen Feststellungen bzw . Vorgaben des Paul – Ehrlich – Inst i-
tuts hat der Verordnungsgeber, das BMG, die Rahmenbedingungen für die Gült igkeit  der 
Impfnachw eise und Genesenennachw eise neu geordnet, in dem es über die Verw ei-
sungsregelung auf die Websites des Paul-Ehrlich-Inst ituts neue Anforderungen für einen 
vollständigen Impfschutz sow ie für die erforderliche Anzahl an Einzelimpfungen geschaf-
fen hat. 
 
 
 
1. Verkürzung der Gültigkeitsdauer der Genesenennachweise 
 
Ein gült iger Genesenennachw eis berechtigt die Beschäft igten zum Betreten ihrer Ar-
beitsstätte. 
 
Ein Genesenennachw eis ist  gem. § 2 Nr. 4 SchAusnahmV ein Nachweis hinsicht lich des 
Vorliegens eines durch vorherige Infekt ion erw orbenen Immunschutzes gegen das 
Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spa-
nischer Sprache in verkörperter oder digitaler Form, w enn der Nachw eis den vom Ro-
bert-Koch-Institut im Internet unter der Adresse w ww .rki.de/covid-19-
genesenennachw eis unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der medizinischen 
Wissenschaft veröffentlichten Vorgaben hinsicht lich folgender Kriterien entspricht:  
 

a) Art der Testung zum Nachw eis der vorherigen Infekt ion, 
b) Zeit , die nach der Testung zum Nachw eis der vorherigen Infekt ion vergangen 

sein muss, oder Nachweis zur Aufhebung der aufgrund der vorherigen Infekt ion 
erfolgten Absonderung, 

c) Zeit , die die Testung zum Nachw eis der vorherigen Infekt ion höchstens zurück-
liegen darf. 

http://www.rki.de/covid-19-genesenennachweis
http://www.rki.de/covid-19-genesenennachweis
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Das Robert-Koch-Inst itut hat auf seiner Website die Gült igkeitsdauer der Genesenen-
nachw eise ohne vorherige Ankündigung oder Erklärung von 180 auf 90 Tage verkürzt 
(vgl. hierzu bereits unser Rundschreiben vom 17. Januar 2020 - GFLV Nr. 31/22 und 
dem Auszug aus der Website des Robert-Koch-Inst ituts – Stand: 21. Januar 2022 - 
12.00 h – Anlage 1 und tagesaktuell jew eils abrufbar unter w ww .rki.de/covid-19-
genesenennachw eis), so dass zahlreiche Personen ihre Zutrit tsberechtigung auf Zutritt 
zu ihrer Arbeitsstätte aufgrund eines alten Genesenennachw eis kurzfrist ig verloren ha-
ben. Trotz Intervention der BDA sieht sich das BMG nicht in der Lage, für die sog. Alt fäl-
le eine Bestandschutz- oder Übergangsregelung zu schaffen. Aus diesem Grund müssen 
diejenigen Beschäft igten, die über keinen gült igen Genensenennachweis verfügen, ihren 
Arbeitgebern täglich bei Betreten der Arbeitsstätte einen Testnachw eis, der aufgrund 
einer Testung mittels Nukleinsäurenachw eis (PCR, PoC-PCR oder w eitere Methoden der 
Nukleinsäureamplif ikat ionstechnik) erfolgt ist, vorlegen (§ 28 b Abs. 1 IfSG). 
 
2. Neue Kriterien für einen vollständigen Impfschutz 
 
Nach § 2 Nr. 3 SchAusnahmV ist ein Impfnachw eis ein Nachw eis hinsicht lich des Vor-
liegens eines vollständigen Impfschutzes gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 in deut-
scher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache in verkörperter 
oder digitaler Form, wenn die zugrunde liegenden Schutzimpfungen den vom Paul-
Ehrlich-Inst itut im Benehmen mit dem Robert-Koch-Inst itut im Internet unter der Adresse 
w ww .pei.de/impfstoffe/covid-19 unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der medi-
zinischen Wissenschaft veröffentlichten Vorgaben hinsicht lich folgender Kriterien ent-
sprechen:  
 

a) verwendete Impfstoffe, 
b) für einen vollständigen Impfschutz erforderliche Anzahl an Einzelimpfungen, 
c) für einen w eiterhin vollständigen Impfschutz erforderliche Auffrischimpfungen, 
d) Intervallzeiten,  

aa) die nach einer Impfung für einen vollständigen Impfschutz abgew artet w erd- 
       en müssen und 

bb) die höchstens zw ischen Einzelimpfungen oder Auffrischimpfungen liegen  
        dürfen, 

 
a. Anerkennung der verwendeten Impfstoffe 
 
Die anerkannten Impfw irkstoffe sind auf der Website des Paul-Ehrlich-Inst ituts aufge-
führt. 
 
b. Angaben zur erforderliche Anzahl an Einzelimpfungen 
 
Am 15. Januar 2022 hat das Paul – Ehrlich – Inst itut auf seiner Website u.a. die für die 
einen vollständigen Impfschutz erforderliche Anzahl an Einzelimpfungen neu festgelegt, 
die aktuell auch noch gilt , aber jederzeit  kurzfrist ig geändert w erden kann (Auszug aus 
Website vom Paul-Ehrlich-Inst itut – Stand: 21. Januar 2022 - 11.00 h und tagesaktuell 
jew eils abrufbar unter w ww .pei.de/impfstoffe/covid-19). 
 
In der Praxis sind hiervon insbesondere Personen betroffen, die sich mit dem Impfstoff 
von dem Unternehmen Johnson und Johnson, COVID-19 Vaccine Janssen, haben imp-
fen lassen. Während früher bereits eine Impfung für mit diesem Impfstoff bereits einen 
vollständigen Impfschutz vermittelte, w ird nunmehr auf der Website des Paul-Ehrlich-
Inst ituts ein zw eifache Verabreichung von den dort genannten Impfstoffen verlangt.  Zur 
Erreichung des vollständigen Impfschutzes, der einen Zugang zum Betrieb ohne w eiteren 
Testnachw eis ermöglicht, sind nunmehr Zw eifach-Impfungen in folgenden Kombinatio-
nen möglich: 
 
Doppelimpfung mit gleichem Wirkstoff: 
 
Impfungstoff 1 und 2 Zulassungsinhaber 

Comirnaty BioNTech Manufacturing GmbH 

http://www.rki.de/covid-19-genesenennachweis
http://www.rki.de/covid-19-genesenennachweis
http://www.pei.de/impfstoffe/covid-19
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Zul.-Nr. EU/1/20/1528 

Spikevax 
Zul.-Nr. EU/1/20/1507 

Moderna Biotech Spain, S.L. 

Vaxzevria 
Zul.-Nr. EU/1/21/1529 

AstraZeneca AB, Schw eden 

COVID-19 Vaccine Janssen 
Zul.-Nr EU/1/20/1525 

Janssen-Cilag Internat ional NV 

 
Anforderungen für den vollständigen Impfschutz mit verschiedenen Impfstoffen (hetero-
loges Impfschema): 
 
Impfung 1 Impfung 2 

COVID-19 Vaccine Janssen 
Zul.-Nr. EU/1/20/1525 

Comirnaty 
Zul.-Nr. EU/1/20/1528 

Vaxzevria 
Zul.-Nr. EU/1/21/1529 

Comirnaty 
Zul.-Nr. EU/1/20/1528 

Vaxzevria 
Zul.-Nr. EU/1/21/1529 

Spikevax 
Zul.-Nr. EU/1/20/1507 

Comirnaty 
Zul.-Nr. EU/1/20/1528 

Spikevax 
Zul.-Nr. EU/1/20/1507 

Spikevax 
Zul.-Nr. EU/1/20/1507 

Comirnaty 
Zul.-Nr. EU/1/20/1528 

COVID-19 Vaccine Janssen 
Zul.-Nr. EU/1/20/1525 

Comirnaty 
Zul.-Nr. EU/1/20/1528 

COVID-19 Vaccine Janssen 
Zul.-Nr. EU/1/20/1525 

Spikevax 
Zul.-Nr. EU/1/2 

 
Demzufolge vermittelt  z.B. eine einfache Impfung mit dem Wirkstoff COVID-19 Vaccine 
Janssen von dem Unternehmen Johnson & Johnson im Rechtssinn keinen vollständigen 
Impfschutz mehr. Beschäft igte, die nach Inkraft treten der Vorschrif t  des § 28b IfSG am 
24.11.2021 einen Impfnachw eis auf der Grundlage einer einmaligen Impfung mit diesem 
Impfstoff gegenüber dem Unternehmen den vollständigen Impfschutz nachgew iesen 
hatten, verfügen nunmehr auf dieser Grundlage nach den neuen Regeln der SchAus-
nahmV über keinen vollständigen Impfschutz mehr.  
 
Dies gilt  nach den Feststellungen des Paul-Ehrlich-Inst ituts jedenfalls insow eit, als die 
betroffene Person  
 

 einen bei ihr durchgeführten spezif ischen positiven Antikörpertest in deutscher, 
englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache in verkörperter 
oder digitaler Form nachw eisen kann und dieser Test zu einer Zeit  erfolgt ist, zu 
der die betroffene Person noch keine Impfung gegen COVID-19 erhalten hatte, 

 eine durchgemachte Infekt ion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachw eisen 
kann, 

 nach Erhalt einer einzelnen Impfstoffdosis eine Infekt ion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 durchgemacht hat und dies nachw eisen kann."  

 
Sofern Beschäft igte lediglich eine Impfdosis mit dem Impfstoff  Janssen von Johnson 
und Johnson erhalten hat, gelten sie danach nicht mehr als vollständig geimpft und 
müssen damit zur Erfüllung der 3G-Vorgaben einen Test vorlegen, um den Betrieb betre-
ten zu dürfen. 
 
c. Keine Festlegung der Kriterien zum Fortbestand des vollständigen Impfschutzes 

durch erforderliche Auffrischimpfungen 
 
Das BMG bzw . das Paul-Ehrlich-Inst itut haben dagegen bisher noch keine Kriterien für 
den Fortbestand des vollständigen Impfschutzes durch erforderliche Auffrischimpfungen 
(=  Ablaufdatum für bisherigen vollständigen Impfschutz durch zw ei Impfungen) aufge-
stellt .  
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d. Keine Festlegung von Intervallzeiten 
 
Ebenso sind noch keine Intervallzeiten, die nach einer Impfung für einen vollständigen 
Impfschutz abgew artet w erden müssen und die höchstens zw ischen Einzelimpfungen 
oder Auffrischungsimpfungen liegen dürfen, festgelegt w orden. 
 
Sobald solche Kriterien festgelegt w erden, w ird unternehmer nrw  hierüber gesondert 
informieren. 
 
 
 
IV. Auswirkungen der Änderungen auf die Umsetzung der 3G-Regeln nach § 28b IfSG 
 
Die von den beiden Inst ituten ohne Vorankündigung kurzfrist ig getroffenen Feststellun-
gen haben unmittelbare Ausw irkungen auf die Rechtspraxis und haben für erhebliche 
Irritat ionen bei den Unternehmen und ihren Beschäft igten geführt.  
 
Aufgrund der Kurzfrist igkeit  der Änderungen muss Arbeitgebern ein Umsetzungszeitraum 
zur Anpassung ihrer derzeit igen Prozesse für „ 3G-am-Arbeitsplatz“  eingeräumt w erden, 
bevor bei Missachtung der Vorgaben ein Bußgeld verhängt w erden kann.  
 
Arbeitgeber sollten dennoch nunmehr zeitnah ihre Prozesse entsprechend anpassen. 
Konkret w ären derzeit  bzgl. der Beschäft igten, deren Impfstatus bisher für den Zugang 
zum Betrieb gespeichert wurde, folgende Handlungsoptionen möglich:  
 

 Hinw eis an diejenigen Beschäft igten, deren Impfstatus gespeichert wurde, dass 
inzw ischen eine neue Rechtslage hinsicht lich des Impfstoffes Janssen und Ver-
kürzung der Gült igkeitsdauer der Genesenennachw eise von 180 Tagen auf 90 
Tagen nach Ende der Erkrankung besteht. 

 

 Hinw eis an Beschäft igte, die durch die Änderung der erforderlichen Anzahl der 
Impfdosen nicht mehr als grundimmunisiert gelten, ab sofort ohne tagesaktuel-
len negativen Coronatest den Betrieb nicht betreten dürfen. Gleiches gilt  für die 
genesenen Beschäft igten, die von der Verkürzung der Gült igkeitsdauer des Ge-
nesenennachw eises betroffen sind 

 

 Erneute (Sicht-) Kontrolle aller Impf- und Genesenennachw eise der Beschäft ig-
ten, deren Impf- bzw . Gensenenstatus bisher für den Zugang vermerkt wurde. 
Ohne Vorlage eines gült igen Impf- oder Genesenennachw eises darf der Zugang 
nur mit negativem Test erfolgen. 

 
Mangels Aussagen des Paul-Ehrlich-Inst ituts zur Anerkennung des Impfstatus („ Ablauf-
datum“ ), ist eine vorsorgliche umfassende Abfrage und Speicherung der Impfdaten 
(Impfstoff, Anzahl, Zeitpunkt) aktuell datenschutzrechtlich noch nicht zu empfehlen. 
Sow eit Arbeitgeber gleichwohl zum jetzigen Zeitpunkt bereits eine Abfrage durchführen 
w ollen, empfiehlt  es sich, zuvor eine schrif t liche Einw illigungserklärung zur Speicherung 
der auf den Impf- bzw . Genesenennachw eisen aufgeführten Daten bei den Beschäft igten 
einzuholen. 
 
Auszug der wesentlichen Normen zur Umsetzung der 3G-Regeln im Betrieb:  
 
 
§ 28 b Abs. 1 und 3 S. 1 und 2 IfSG 
 
(1) Arbeitgeber und Beschäft igte dürfen Arbeitsstätten, in denen physische Kontakte von A r-

beitgebern und Beschäft igten untereinander oder zu Drit ten nicht ausgeschlossen w erden 
können, nur betreten und Arbeitgeber dürfen Transporte von mehreren Beschäft igten zur 
Arbeitsstätte oder von der Arbeitsstätte nur durchführen, w enn sie geimpfte Personen, ge-
nesene Personen oder getestete Personen im Sinne des § 2 Nummer 2, Nummer 4 oder 
Nummer 6 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung in der jew eils gelten-
den Fassung sind und einen Impfnachw eis, einen Genesenennachw eis oder einen Test-



 

6 
 

nachw eis im Sinne des § 2 Nummer 3, Nummer 5 oder Nummer 7 der COVID-19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung in der jeweils geltenden Fassung mit sich füh-
ren, zur Kontrolle verfügbar halten oder bei dem Arbeitgeber hinterlegt haben. Sofern die 
dem Testnachw eis zugrunde liegende Testung mittels Nukleinsäurenachw eis (PCR, PoC-
PCR oder w eitere Methoden der Nukleinsäureamplif ikat ionstechnik) erfolgt ist , darf  diese 
abw eichend von § 2 Nummer 7 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung 
in der jew eils geltenden Fassung maximal 48 Stunden zurückliegen. Abw eichend von Satz 
1 ist  Arbeitgebern und Beschäft igten ein Betreten der Arbeitsstätte erlaubt, um  

 
1. unmittelbar vor der Arbeitsaufnahme ein Testangebot des Arbeitgebers zur Erlangung 

eines Nachw eises im Sinne des § 4 Absatz 1 der SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzverordnung vom 25. Juni 2021 (BAnz AT 28.06.2021 V1), die durch A r-
t ikel 1 der Verordnung vom 6. September 2021 (BAnz AT 09.09.2021 V1) geändert  
w orden ist , w ahrzunehmen oder 

 
2. ein Impfangebot des Arbeitgebers w ahrzunehmen.  

 
Der Arbeitgeber hat seine Beschäft igten bei Bedarf  in barrierefrei zugänglicher Form über 
die betrieblichen Zugangsregelungen zu informieren.  

 
(2) Alle Arbeitgeber sowie die Leitungen der in Absatz 2 Satz 1 genannten Einrichtungen und 

Unternehmen sind verpflichtet, die Einhaltung der Verpflichtungen nach Absatz 1 Satz 1  
und Absatz 2 Satz 1 durch Nachw eiskontrollen täglich zu überwachen und regelmäßig zu 
dokumentieren. Alle Arbeitgeber und jeder Beschäft igte sow ie Besucher der in Absatz 2 
Satz 1 genannten Einrichtungen und Unternehmen sind verpf lichtet, einen entsprechenden 
Nachw eis auf Verlangen vorzulegen. Soweit es zur Erfüllung der Pflichten aus Satz 1 erfor-
derlich ist, darf der Arbeitgeber sowie die Leitung der in Absatz 2 Satz 1 genannten Einrich-
tungen und Unternehmen zu diesem Zweck personenbezogene Daten einschließlich Daten 
zum Impf-, Sero- und Teststatus in Bezug auf die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) 
verarbeiten. 

 
 
 
§ 2 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung - SchAusnahmV 
 
Im Sinne dieser Verordnung ist :  
 
3. in Impfnachw eis ein Nachw eis hinsicht lich des Vorliegens eines vollständigen Impfschutzes 

gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italienischer 
oder spanischer Sprache in verkörperter oder digitaler Form, w enn die zugrunde liegenden 
Schutzimpfungen den vom Paul-Ehrlich-Inst itut im Benehmen mit dem Robert Koch-Inst itut 
im Internet unter der Adresse w w w .pei.de/impfstoffe/covid-19 unter Berücksicht igung des 
aktuellen Stands der medizinischen Wissenschaft  veröffent lichten Vorgaben hinsicht lich 
folgender Kriterien entsprechen:  
 

a) verwendete Impfstoffe, 
b) für einen vollständigen Impfschutz erforderliche Anzahl an Einzelimpfungen, 
c) für einen w eiterhin vollständigen Impfschutz erforderliche Auffrischimpfungen, 
d) Intervallzeiten,  

aa) die nach einer Impfung für einen vollständigen Impfschutz abgew artet w erden 
müssen und 
bb) die höchstens zw ischen Einzelimpfungen oder Auffrischimpfungen liegen dür-
fen, 

 
4. eine genesene Person eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf sie ausgestell-

ten Genesenennachw eises ist , 
 
5. ein Genesenennachw eis ein Nachw eis hinsicht lich des Vorliegens eines durch vorherige 

Infekt ion erw orbenen Immunschutzes gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, 
englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache in verkörperter oder digit a-
ler Form, w enn der Nachw eis den vom Robert Koch-Inst itut im Internet unter der Adresse 
w w w .rki.de/covid-19-genesenennachw eis unter Berücksicht igung des aktuellen Stands der 
medizinischen Wissenschaft  veröffent lichten Vorgaben hinsicht lich folgender Kriterien ent-
spricht:  

 
a) Art  der Testung zum Nachw eis der vorherigen Infekt ion,  
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b) Zeit , die nach der Testung zum Nachw eis der vorherigen Infekt ion vergangen sein muss, 
oder Nachw eis zur Aufhebung der auf grund der vorherigen Infekt ion erfolgten Absonde-
rung, 
c) Zeit , die die Testung zum Nachw eis der vorherigen Infekt ion höchstens zurückliegen 
darf . 
 

 
 
§ 26 Abs. 1 S. 1 BDSG 
 
Personenbezogene Daten von Beschäft igten dürfen für Zw ecke des Beschäf t igungsverhältnis-
ses verarbeitet w erden, w enn dies für die Entscheidung über die Begründung eines Beschäft i-
gungsverhältnisses oder nach Begründung des Beschäft igungsverhältnisses für dessen Durch-
führung oder Beendigung oder zur Ausübung oder Erfüllung der sich aus einem Gesetz oder 
einem Tarifvertrag, einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung (Kollekt ivvereinbarung) ergebenden 
Rechte und Pflichten der Interessenvertretung der Beschäft igten erforderlich ist .  
 
 


